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 Veröffentlicht am 25.08.1987

Norm

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Ansicht, daß Ausgaben für die Bekleidung der Kinder und für die gemeinsam mit den Kindern verbrachten Urlaube

als Naturalzuwendungen nicht zu berücksichtigen seien, steht mit keiner gesetzlichen Regelung in Widerspruch.
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